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ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN 

DER HANFWOLF AUSTRIA GMBH 
 
 
I. Geltung /Angebote 
1. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten für alle - auch zukünftigen - Verträge mit Unter-
nehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen 
über Lieferungen und sonstigen Leistungen. Einkaufsbedingungen des Käufers verpflichten uns auch 
dann nicht, wenn wir ihnen nicht nochmals nach Eingang bei uns ausdrücklich widersprechen. 
 
2. Unsere Angebote sind freibleibend. Vereinbarungen, insbesondere mündliche Nebenabreden, Zu-
sagen, Garantien und sonstige Zusicherungen unserer Verkaufsangestellten vor oder bei Vertragsab-
schluss werden erst durch unsere Bestätigung in Textform verbindlich. Zur Wahrung der Form genügt 
die Übermittlung per Telefax oder per E-Mail. 
 
3. Maßgebend für die Auslegung von Handelsklauseln wie z.B. „EXW“, „FOB“ und „CIF“ sind die IN-
COTERMS in ihrer jeweils neusten Fassung. 
 
 
II. Angebot / Angebotsunterlagen 
1. Unsere Angebote sind freibleibend. Vertragsabschlüsse und sonstige Vereinbarungen 
werden erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung, spätestens jedoch mit der Lieferung, ver-
bindlich.  
 
2. An Abbildungen, Zeichnungen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums und 
Urheberrechte vor. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf es der ausdrücklichen schriftlichen Geneh-
migung der Fa. HANFWOLF. 
 
3. Jegliche Angaben und Beschreibungen der Ware in Katalogen, Prospekten, Abbildungen oder in 
Werbungen stellen keine Beschaffenheitsangabe der Ware dar, sondern verstehen sich nur annäh-
rend maßgebend. Die Verbindlichkeit solcher Angaben bestehen erst dann, wenn sie als Beschaffen-
heit der Ware schriftlich vereinbart worden sind. Kundenerwartungen hinsichtlich der Ware oder deren 
Verwendung stellen keine Garantie oder Vereinbarung dar. Eine Übernahme des Beschaffungsrisikos 
oder einer Garantie durch HANFWOLF muss ausdrücklich und in Schriftform erfolgen.  
 
 
III. Preise 
1. Unsere Preise verstehen sich, soweit nichts anderes vereinbart, ab unserem Betrieb ausschließlich 
Verpackung, jeweils zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. 
 
2. Haspeln werden gesondert berechnet. Leihhaspeln nehmen wir zurück und schreiben sie mit 2/3 
des Rechnungswertes gut, sofern sie uns innerhalb von 2 Jahren nach Ablieferung frachtfrei und 
mangelfrei zurückgesandt werden. Einweghaspeln nehmen wir nicht zurück.  
 
3.  Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise entsprechend zu ändern, wenn nach 
Abschluss des Vertrages Kostensenkungen oder Kostenerhöhungen, insbesondere 
aufgrund von Tarifabschlüssen oder Materialpreisänderungen eintreten. 
 
4. Sollte nach Abschluss des Vertrages erkennbar werden, dass der Zahlungsanspruch von 
HANFWOLF durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Kunden gefährdet wird, wie z.B. bei Nichtein-
haltung von Zahlungsbedingungen, so sind wir dazu befugt unsere Leistung zu verweigern und dem 
Kunden eine Frist zur Zahlung Zug-um-Zug gegen Lieferung oder Sicherheitsleistung zu setzen. Bei 
erfolglosem Fristablauf werden alle offenen Forderungen fällig und wir sind zudem berechtigt von dem 
Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz zu verlangen. Wird die Zahlung vom Kunden endgültig 
verweigert oder seine Leistungsunfähigkeit offenkundig ist, ist eine Fristsetzung entbehrlich. 
 
5. Der Mindestauftragswert beträgt 50,00 EUR und wird auch berechnet, wenn der Auftragswert nied-
riger ist. 
 
 



 
 

2 
 

IV. Zahlung und Verrechnung 
1. Zahlung hat – ohne Skontoabzug – in der Weise zu erfolgen, dass wir am Fälligkeitstag über den 
Betrag verfügen können. Soweit nichts anderes vereinbart, sind unsere Rechnungen 14 Tage nach 
Rechnungsdatum fällig. Die Zahlung hat so zu erfolgen, dass uns der für den Rechnungsausgleich 
erforderliche Betrag spätestens am Fälligkeitstermin zur Verfügung steht. Der Käufer kommt spätes-
tens 10 Tage nach Fälligkeit unserer Forderung in Verzug, ohne dass es einer Mahnung bedarf.  
 
2. Eingeräumte Skontofristen beginnen ab Rechnungsdatum. Ein vereinbartes Skonto bezieht sich 
immer nur auf den Rechnungswert ausschließlich Fracht und setzt den vollständigen Ausgleich aller 
fälligen Verbindlichkeiten des Käufers im Zeitpunkt der Skontierung voraus. 
 
3. Rechnungen über Beträge unter 50,00 EUR sowie für Montagen, Reparaturen, Formen und Werk-
zeugkostenanteile sind jeweils sofort fällig und netto zahlbar. 
 
4. Von uns bestrittene oder nicht rechtskräftig festgestellte Gegenforderungen berechtigen den Käufer 
weder zur Zurückbehaltung noch zur Aufrechnung.  
 
5. Wir sind berechtigt, jederzeit mit Forderungen, die uns gegen den Besteller zustehen, gegen Forde-
rungen, die dem Besteller gegen uns zustehen, aufzurechnen. 
 
6. Bei Überschreitung der Zahlungsfrist berechnen wir gemäß § 352 Unternehmensgesetzbuch (UGB) 
Verzugszinsen von  8 % über dem jeweiligen Diskontsatz der Österreichischen Nationalbank zuzüg-
lich der Kosten der Einmahnung, mindestens aber jährlich 10 % der Gesamtforderung. Weitere Ver-
zugsfolgen sind hierdurch nicht ausgeschlossen. Zusätzlich berechnen wir eine Verzugspauschale in 
Höhe von 40,00 EUR. Die Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens bleibt vorbehalten. 
 
7. Wird nach Abschluss des Vertrages erkennbar, dass unser Zahlungsanspruch durch mangelnde 
Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet wird oder treten andere Umstände ein, die auf dessen we-
sentliche Verschlechterung der Leistungsfähigkeit schließen lassen, können wir vereinbarte Vorleis-
tungen verweigern. Dies gilt auch, soweit unsere Leistungspflicht noch nicht fällig ist. Wir können in 
solchen Fällen ferner alle Forderungen aus der laufenden Geschäftsverbindung mit dem Käufer fällig 
stellen. Als mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers gilt auch, wenn der Käufer mit einem erhebli-
chen Betrag (ab 10% fälligen Forderungen) mindestens drei Wochen in Zahlungsverzug ist, ferner 
eine erhebliche Herabstufung des für ihn bestehenden Limits bei unserer Warenkreditversicherung.  
 
 
V. Lieferzeiten 
1. Der Beginn von uns angegebenen Lieferzeit gilt erst nach vollständiger technischer Klärung (setzt 
die Abklärung aller technischen Fragen voraus.). 
 
2. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und 
ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Bestellers voraus. Werden diese Voraussetzungen 
nicht erfüllt, so kann sich die Frist verlängern um die Dauer der Verzögerung. Die Einrede des nicht 
erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. Teillieferungen sind in einem dem Kunden zumutbaren Maß 
und Abweichungen von den Bestellmengen zulässig. Sie richtet sich nach den Artikelgruppe und kann 
bei speziellen Fertigungen bis zu +/- 10 % betragen. Die Lieferfrist ist mit Meldung der Versandbereit-
schaft eingehalten. 
 
3. Lieferfristen und -termine sind eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand unseren 
Betrieb verlassen hat. 
 
 4. Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, 
so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden einschließlich etwaiger Mehraufwen-
dungen in Rechnung zu stellen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.  
 
5. Sofern die Voraussetzungen von Absatz 4 vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen 
Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf 
den Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist. 
 
6. Unsere Lieferverpflichtung steht unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung, 
es sei denn, die nicht richtige oder verspätete Selbstbelieferung ist von uns zu vertreten. 
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7. Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns, die Lieferungen um die Dauer der Behinderung und 
einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Dies gilt auch dann, wenn solche Ereignisse wäh-
rend eines vorliegenden Verzuges eintreten. Der höheren Gewalt stehen gleich währungs-, handels-
politische und sonstige hoheitliche Maßnahmen, Streiks, Aussperrungen, von uns nicht verschuldete 
Betriebsstörungen, Behinderung der Verkehrswege, Verzögerung bei der Einfuhr-/ Zollabfertigung, 
sowie alle sonstigen Umstände, die, ohne von uns verschuldet zu sein, die Lieferungen und Leistun-
gen wesentlich erschweren oder unmöglich machen. Dabei ist es unerheblich, ob die Umstände bei 
uns, dem Lieferwerk oder einem anderen Vorlieferanten eintreten. Wird infolge der vorgenannten Er-
eignisse die Durchführung für eine der Vertragsparteien unzumutbar, kann sie durch unverzügliche 
Erklärung in Textform von dem Vertrag zurücktreten. 
 
8. Wir haften  nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu 
vertretenen vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht. 
 
9. Verzögert sich der Versand oder die Zustellung auf Wunsch des Kunden, so können wir, beginnend 
zwei Wochen nach Anzeige der Versandbereitschaft Lagergeld in Höhe von 0,5% des Nettorech-
nungsbetrages für jeden angefangenen Monat, höchstens 5% berechnen. 
 
10. Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestellers bleiben vorbehalten. 
 
 
VI. Eigentumsvorbehalt 
1. Wir behalten uns das Eigentum am Liefergegenstand bis zur vollständigen Bezahlung aller uns 
gleich aus welchem Rechtsgrund zustehenden Forderungen vor. 
 
2. Der Besteller darf den Liefergegenstand, selbst wenn dieser verarbeitet wurde, nur im Rahmen 
seines darauf gerichteten Geschäftsbetriebes weiterveräußern; diese Befugnis ist jedoch dann ausge-
schlossen, wenn die daraus entstehenden Forderungen an Dritte abgetreten oder von einem Abtre-
tungsverbot betroffen sind, wenn der Besteller zahlungsunfähig ist oder sich mit der Erfüllung seiner 
Vertragspflichten in Verzug befindet. Jedwede sonstige Verfügung ist ihm nicht gestattet. Bei Pfän-
dung, Beschlagnahme oder sonstiger Verfügung durch Dritte hat er uns hiervon unverzüglich zu ver-
ständigen. Unsere mit der Durchsetzung des Eigentums verbundenen Interventionskosten trägt der 
Besteller. 
 
3. Der Besteller tritt seine Forderungen und sonstigen Rechte aus der Weiterveräußerung, aus der 
Vermietung oder Verpachtung sowie aus Leasinggeschäften schon jetzt an uns ab, selbst wenn der 
Liefergegenstand zuvor mit anderen Sachen verbunden oder verarbeitet ist. Wird der Liefergegen-
stand gemeinsam mit anderen Sachen ohne oder nach Verbindung oder Verarbeitung veräußert oder 
zum Gebrauch überlassen, gilt die Abtretung nur in Höhe des uns geschuldeten Kaufpreises. Weiter-
gehende Schadenersatzansprüche sind damit nicht ausgeschlossen. 
 
4. Der Besteller ist nur so lange berechtigt, die Forderungen einzuziehen und die sonstigen Rechte 
geltend zu machen, als er seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt bzw. nicht 
zahlungsunfähig ist. 
 
5. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug oder Zahlungsun-
fähigkeit, sind wir berechtigt, den Liefergegenstand jederzeit unter Aufrechterhaltung des Vertrages 
zurückzunehmen oder den Gebrauch zu untersagen. Wir sind ferner berechtigt, den zurückgenomme-
nen Liefergegenstand freihändig zu veräußern; der Erlös wird nach Abzug einer Manipulationsgebühr 
von 10 % des erzielten Erlöses auf unsere offenen Forderungen angerechnet. 
 
6. Sofern wir vom Vertrag zurücktreten, hat der Besteller ein monatliches Entgelt von 5 % vom Neu-
wert des Liefergegenstandes ab dem Gefahrenübergang bis zur Rückstellung zu entrichten. Über-
steigt die Wertminderung das Benützungsentgelt, hat der Besteller auch den Mehrbetrag zu vergüten. 
 
 
VII. Ausführung der Lieferungen 
1. Mit der Übergabe der Ware an einen Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit Verlassen 
des Lagers oder - bei Streckengeschäften - des Lieferwerkes geht die Gefahr bei allen Geschäften, 
auch bei franko- und frei-Haus-Lieferungen, auf den Käufer über. Pflicht und Kosten der Entladung 
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gehen zu Lasten des Käufers. Für Versicherung sorgen wir nur auf Weisung und Kosten des Käufers. 
 
2. Wir sind zu Teillieferungen in zumutbarem Umfang berechtigt. Bei Anfertigungsware sind Mehr- und 
Minderlieferungen bis zu 10 % der abgeschlossenen Menge zulässig. 
 
3. Bei Abrufaufträgen sind wir berechtigt, die gesamte Bestellmenge geschlossen herzustellen bzw. 
herstellen zu lassen. Etwaige Änderungswünsche können nach Erteilung des Auftrages nicht mehr 
berücksichtigt werden, es sei denn, dass dies ausdrücklich vereinbart wurde. Abruftermine und -
mengen können, soweit keine festen Vereinbarungen getroffen wurden, nur im Rahmen unserer Liefe-
rungs- oder Herstellungsmöglichkeiten eingehalten werden. Wird die Ware nicht vertragsgemäß abge-
rufen, sind wir berechtigt, sie nach Verstreichen einer angemessenen Nachfrist als geliefert zu be-
rechnen. 
 
4. Bei Abschlüssen mit fortlaufenden Auslieferungen sind uns Abrufe und Sorteneinteilungen für unge-
fähr gleiche Monatsmengen aufzugeben. Wird nicht rechtzeitig abgerufen oder eingeteilt, so sind wir 
nach fruchtloser Nachfristsetzung berechtigt, selbst einzuteilen und die Ware zu liefern oder von dem 
noch rückständigen Teil des Abschlusses zurückzutreten und Schadenersatz statt der Leistung zu 
verlangen. Bei Vertragsende muss unser Lagerbestand abgenommen werden. 
 
 
VIII. Haftung für Mängel 
1. Die Eigenschaften der Ware, insbesondere deren Güte, Sorte und Maße bestimmen sich nach den 
vereinbarten, mangels Vereinbarung nach den bei Vertragsschluss geltenden DIN und EN-Normen, 
mangels solcher nach Übung und Handelsbrauch. Bezugnahmen auf Normen und ähnliche Regel-
werke sowie Angaben zu Güten, Sorten, Maßen, Gewichten und Verwendbarkeit der Waren, Angaben 
in Zeichnungen und Abbildungen sowie Aussagen in Werbemitteln sind keine Zusicherungen oder 
Garantien, soweit sie nicht ausdrücklich und in Textform als solche bezeichnet sind. Entsprechendes 
gilt für Konformitätserklärungen und zugehörige Kennzeichen wie CE und GS. Eignungs- und Ver-
wendungsrisiken obliegen dem Käufer. 
 
2. Für handelsübliche oder von den ÖNORMEN bzw. EN- oder DIN-NORMEN tolerierte Abweichun-
gen von Maß, Menge, Gewicht und Qualität leisten wir keine Gewähr. 
 
3.  Mängel an Liefergegenständen sind unverzüglich nach ihrer Entdeckung, unter Beachtung der §§ 
377 ff. UGB, unter Bekanntgabe von Nummer und Datum der Rechnung und des Lieferscheines, zu 
rügen. In der Mängelrüge ist anzuführen, welche Liefergegenstände von den Mängeln betroffen sind, 
worin die Mängel jeweils bestehen und unter welchen Begleitumständen sie aufgetreten sind. Jeder 
einzelne Mangel ist genauestens zu beschreiben. Durch unberechtigte oder bedingungswidrige Män-
gelrügen verursachte Kosten sind uns zu ersetzen. 
 
4. Wir haften nur für solche Mängel des Liefergegenstandes, die innerhalb von zwölf Monaten ab dem 
Gefahrenübergang (Punkt 5.) infolge einer vor diesem Zeitpunkt liegenden Ursache aufgetreten sind. 
Bei allen sonstigen Leistungen (z.B. Montagen, Reparaturen, Wartungen, Lieferung von Austauschtei-
len und dergleichen) beträgt die Gewährleistungsfrist sechs Monate. 
 
5. Soweit wir Gewähr leisten, tauschen wir nach unserer Wahl entweder den mangelhaften Gegen-
stand oder dessen mangelhafte Teile gegen mängelfreie aus oder bessern wir nach oder erteilen wir 
dem Besteller eine der Preisminderung entsprechende Gutschrift. Durch den Austausch mangelhafter 
Gegenstände oder Teile wird die Gewährleistungspflicht nicht verlängert. Ausgetauschte Teile gehen 
in unser Eigentum über. Die Kosten einer vom Besteller oder einem Dritten vorgenommenen Mängel-
behebung werden von uns nicht erstattet. 
 
6. Auf unser Verlangen ist uns der Liefergegenstand bzw. dessen Bauteil unverzüglich fracht- und 
zollfrei einzusenden, widrigenfalls jedwede Gewährleistungspflicht erlischt. 
 
7. Die Gewährleistung setzt die Erfüllung der Vertragspflichten des Bestellers voraus. 
 
8. Unsere Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn die von uns aufgelegten und vom Auftraggeber 
gegebenenfalls beizuschaffenden Einbauvorschriften nicht beachtet werden, wenn am Liefergegen-
stand ohne unsere Zustimmung Instandsetzungs- oder sonstige Arbeiten vorgenommen werden, oder 
wenn er entgegen unserer Anweisung oder für Zwecke, für die er nicht bestimmt ist, verwendet wird. 
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9. Die Gewährleistung ist auch bei Ausführung von Reparaturaufträgen, bei Umänderung oder Umbau 
alter sowie fremder Waren und bei Lieferung gebrauchter Waren ausgeschlossen. 
 
10. Weitere Ansprüche sind nach Maßgabe der Ziff. VIII ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für 
Ansprüche auf Ersatz von  
 
- Schäden, die nicht an der Ware selbst entstanden sind (Mangelfolgeschäden),  
 
- Kosten für die Selbstbeseitigung eines Mangels, ohne dass hierfür die gesetzlichen Vorausset-

zungen vorliegen und  
 
- Aus- und Einbaukosten, soweit die von uns gelieferte Ware zum Zeitpunkt des Einbaus oder des 

Anbaus in ihrer ursprünglichen Sacheigenschaft nicht mehr vorhanden war oder aus der geliefer-
ten Ware vor dem Einbau ein neues Produkt hergestellt wurde. 

 
 
IX. Allgemeine Haftungsbegrenzung und Verjährung 
1. Wegen Verletzung vertraglicher und außervertraglicher Pflichten, insbesondere wegen Unmöglich-
keit, Verzug, Beratungsverschuldens, Verschulden bei Vertragsanbahnung und unerlaubter Handlung 
haften wir - auch für unsere leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen - nur in Fällen des 
Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit, im letzteren Fall beschränkt auf den bei Vertragsschluss 
voraussehbaren vertragstypischen Schaden, maximal bis zur Höhe der Versicherungssumme in der 
Produkthaftung. 
 
2. Die Beschränkungen aus VIII.1 gelten nicht bei schuldhaftem Verstoß gegen wesentliche Vertrags-
pflichten. Vertragswesentlich sind die Pflicht zur rechtzeitigen Lieferung sowie die Freiheit der Ware 
von Mängeln, die ihre Funktionsfähigkeit oder Gebrauchstauglichkeit mehr als nur unerheblich beein-
trächtigen und ferner Beratungs-, Schutz- und Obhutspflichten, die den Schutz des Käufers oder sei-
nes Personals vor erheblichen Schäden bezwecken. Die Beschränkungen gelten ferner nicht in Fällen 
zwingender Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz, bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit und auch dann nicht, wenn und soweit wir Mängel der Sache arglistig verschwiegen 
oder deren Abwesenheit garantiert haben. Die Regeln über die Beweislast bleiben hiervon unberührt. 
 
3. Sind wir mit einer Lieferung oder sonstigen Leistung in Verzug, kann der Käufer Ersatz des Ver-
zugsschadens neben der Leistung verlangen; bei leichter Fahrlässigkeit jedoch beschränkt auf höchs-
tens 10 % des vereinbarten Preises für die in Verzug geratene Leistung. Das Recht des Käufers auf 
Schadensersatz statt der Leistung nach Maßgabe von Nr. VIII.1 und VIII.2 bleibt unberührt. 
 
4. Soweit nichts anderes vereinbart, verjähren vertragliche Ansprüche, die dem Käufer gegen uns aus 
Anlass oder im Zusammenhang mit der Lieferung der Ware entstehen, ein Jahr nach Ablieferung der 
Ware, Dies gilt nicht in Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns oder bei arglistigem Verschweigen 
eines Mangels. In den Fällen der mangelhaften Nacherfüllung beginnt die Verjährungsfrist nicht er-
neut. 
 
 
X. Urheberrechte 
1. An Kostenanschlägen, Entwürfen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten wir uns das Ei-
gentums- und Urheberrecht vor; sie dürfen Dritten nur im Einvernehmen mit uns zugänglich gemacht 
werden. Zu Angeboten gehörige Zeichnungen und andere Unterlagen sind auf Verlangen zurückzu-
geben. 
 
2. Sofern wir Gegenstände nach vom Käufer übergebenen Zeichnungen, Modellen, Mustern oder 
sonstigen Unterlagen geliefert haben, übernimmt dieser die Gewähr dafür, dass Schutzrechte Dritter 
nicht verletzt werden. Untersagen uns Dritte unter Berufung auf Schutzrechte insbesondere die Her-
stellung und Lieferung derartiger Gegenstände, sind wir - ohne zur Prüfung der Rechtslage verpflichtet 
zu sein - berechtigt, insoweit jede weitere Tätigkeit einzustellen und bei Verschulden des Käufers 
Schadenersatz zu verlangen. Der Käufer verpflichtet sich außerdem, uns von allen damit in Zusam-
menhang stehenden Ansprüchen Dritter unverzüglich freizustellen. 
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XI. Versuchsteile, Formen, Werkzeuge 
1. Hat der Käufer zur Auftragsdurchführung Teile beizustellen, so sind sie frei Produktionsstätte mit 
der vereinbarten, andernfalls mit einer angemessenen Mehrmenge für etwaigen Ausschuss, rechtzei-
tig, unentgeltlich und mangelfrei anzuliefern. Geschieht dies nicht, so gehen hierdurch verursachte 
Kosten und sonstige Folgen zu seinen Lasten. 
 
2. Die Anfertigung von Versuchsteilen einschließlich der Kosten für Formen und Werkzeuge gehen zu 
Lasten des Käufers. 
 
3. Für vom Käufer beigestellte Werkzeuge, Formen und sonstige Fertigungsvorrichtungen beschränkt 
sich unsere Haftung auf die Sorgfalt wie in eigener Sache. Kosten für Wartung und Pflege trägt der 
Käufer. Unsere Aufbewahrungspflicht erlischt - unabhängig von Eigentumsrechten des Käufers - spä-
testens zwei Jahre nach der letzten Fertigung aus der Form oder dem Werkzeug. 
 
4. Von uns oder in unserem Auftrag hergestellte Formen und Werkzeuge und Anlagen , die wir für die 
erforderlichen Kundenspezifischen Teile benötigen bleiben unser Eigentum, da wir für die Kunden-
spezifische Herstellung nur einen Teilbetrag an Werkzeugkosten in Rechnung stellen und auch bei 
vollständigen materiellen Bezahlung das Know How der Firma HANFWOLF einfließt.  Unsere Ver-
pflichtung zur Aufbewahrung erlischt zwei Jahre nach der letzten Lieferung aus der Form oder dem 
Werkzeug. Sollte der Kunde keine Serienabnahme mehr abnehmen, wird über den Ersatzbedarf eine 
Abstimmung stattfinden. Sollte dies nicht nötig sein, erlischt der Kundenanspruch an den Werkzeu-
gen. 
 
 
XII Geheimhaltung  
 1. Die Parteien sind verpflichtet, sämtliche ihnen zugänglich werdenden Informationen, die als ver-
traulich bezeichnet werden oder nach sonstigen Umständen als Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse 
erkennbar sind, für die Dauer von fünf Jahren ab Lieferung, geheim zu halten und sie, soweit nicht für 
die Geschäftsbeziehung geboten, weder aufzuzeichnen noch weiterzugeben oder zu verwerten. 
2. Die Geheimhaltungsverpflichtung entfällt, soweit die Informationen der empfangenden Partei nach-
weislich bereits vor Aufnahme der Vertragsbeziehung bekannt oder vor der Aufnahme der Vertrags-
beziehung allgemein bekannt oder allgemein zugänglich waren oder ohne Verschulden der empfan-
genden Partei allgemein bekannt oder zugänglich werden. Die Beweislast trägt die empfangende Par-
tei. 
3. Die Parteien werden durch geeignete vertragliche Abreden mit den für sie tätigen Arbeitnehmern 
und Beauftragten, insbesondere ihren freien Mitarbeitern und den für sie tätigen Werkunternehmern 
sowie Dienstleistern, sicherstellen, dass auch diese für die Dauer von fünf Jahren ab Lieferung jede 
eigene Verwertung, Weitergabe oder unbefugte Aufzeichnung solcher Geschäfts- und Betriebsge-
heimnisse unterlassen. 
 
 
XIII. Datenschutz  
 1. Zur Abwicklung des mit dem Kunden geschlossenen Vertrags ist eine Verarbeitung von personen-
bezogenen Daten des Kunden erforderlich. HANFWOLF verarbeitet dabei die Kontakt-, Liefer- und 
Rechnungsinformationen des Kunden. Grundlage für die Verarbeitung ist der zwischen den Parteien 
geschlossene Vertrag (Art. 6 Abs. 1 b) EU-Datenschutzgrundverordnung). Eine darüber hinausgehen-
de Verarbeitung erfolgt ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen oder einer vom Kun-
den erteilten Einwilligung. 
 2. Einzelheiten über den Umfang der Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Kunden erge-
ben sich aus der allgemeinen Datenschutz-Information (Art. 12-14 DSGVO) auf unserer Homepage 
https://www.hanfwolf.de/impressum/. 
 
 
XIV. Schutzrechte 
1. Haben wir nach Zeichnungen, Modellen, Mustern oder unter Verwendung von beigestellten Teilen 
des Kunden zu produzieren oder zu liefern, so steht der Kunde dafür ein, dass Schutzrechte Dritter 
hierdurch nicht verletzt werden. Der Kunde hat uns gegebenenfalls von Ansprüchen Dritter freizustel-
len und uns eventuelle Schäden zu ersetzen. Wird uns die Produktion oder Lieferung von einem Drit-
ten unter Berufung auf dessen Schutzrechte untersagt, so können wir die Arbeiten ohne vorherige 
Prüfung der Rechtslage einstellen und von dem Kunden Aufwendungsersatz und Schadensersatz 
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verlangen. Uns vom Kunden überlassene Zeichnungen und Muster, die nicht zum Auftrag geführt 
haben, werden wir auf Wunsch kostenpflichtig an diesen zurücksenden. Wir sind berechtigt, diese 
Unterlagen zu vernichten, sofern der Kunde binnen drei Monaten nach Abgabe des Angebots keine 
Rücksendung fordert. 
2. Der Kunde erkennt die uns an den gelieferten Waren und gegebenenfalls von uns übergebene 
Zeichnungen und Unterlagen zustehenden gewerblichen Schutzrechte an, wird diese beachten und in 
Absprache mit uns gegen Dritte verteidigen. 
 
 
XV. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht 
1. Erfüllungsort für unsere Lieferungen, für eine Nacherfüllung sowie für Zahlungen des Käufers ist 
unser Betrieb. Gerichtsstand ist der Sitz der HANFWOLF Austria GmbH. Wir können den Käufer auch 
an seinem Gerichtsstand verklagen. 
 
2. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer gilt österreichisches Recht unter Aus-
schluss der Vorschriften des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11.04.1980 über Verträge 
über den internationalen Warenkauf (CISG). 
 
 
XVI. Maßgebende Fassung 
In Zweifelsfällen ist die deutsche Fassung dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen maßgebend. 
 
 
Stand: 06/2020 


